
192 Gesetzblatt Teil I Nr. 16 — Ausgabetag: 28. Juni 1985

(3) Landwirtschaftliche Zuchttiere im Sinne dieser An
ordnung sind Rinder, Schweine, Schafe, Pferde sowie Wirt
schaftsgeflügel der Arten Huhn, Pute, Gans, Ente und Cairina 
moschata (nachfolgend Wirtschaftsgeflügel genannt), ferner 
Ziegen, Kaninchen, Edelpelztiere und Bienen, die zur Fort
pflanzung und Vermehrung dienen oder vorgesehen sind 
(nachfolgend Zuchttiere genannt).

(4) Landwirtschaftliche Nutztiere im Sinne dieser Anord
nung sind Rinder, Schweine, Schafe, Pferde sowie Wirt
schaftsgeflügel, ferner Ziegen, Kaninchen, Edelpelztiere und 
Bienen, die ausschließlich zur Produktion tierischer Erzeug
nisse oder zu anderen Nutzzwecken gehalten werden und 
nicht zur Fortpflanzung oder Vermehrung dienen (nachfol
gend Nutztiere genannt).

(5) Sperma zur Produktion von Zucht- und Nutztieren im 
Sinne dieser Anordnung ist Sperma von Bullen, Ebern, Schaf
böcken und Hengsten, das entsprechend den Standards ge
wonnen, aufbereitet und transportfähig für den Einsatz in 
der künstlichen Besamung bereitgestellt wird (nachfolgend 
Sperma genannt).

§ 2
Aufgaben der staatlichen und wirtschaftsleitenden
Organe bei der Gestaltung der Vertragsbeziehungen

(1) Die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe haben 
in ihrer Leitungs- und Planungstätigkeit auf die Vorbereitung 
und den Abschluß von Verträgen über die Lieferung und Ab
nahme von Zucht- und Nutztieren sowie von Sperma mit den 
Tierproduktionsbetrieben sowie den Handelsbetrieben Einfluß 
zu nehmen.

(2) Die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe sowie 
deren Handelsbetriebe sind verpflichtet,

a) beim Abschluß und bei der Erfüllung dieser Verträge 
die Einheit von Plan, Bilanz und Vertrag durchzuset
zen,

b) langfristig abgeschlossene Verträge der Tierproduktions
betriebe bei der Erarbeitung der Jahrespläne und Jah
resbilanzen zu berücksichtigen,

c) volkswirtschaftlich notwendige Veränderungen der ver
traglichen Verpflichtungen mit den Tierproduktions
und Handelsbetrieben zu beraten,

d) Maßnahmen zur Abwendung von Vertragsverletzungen 
festzulegen.

(3) Ist aufgrund gesellschaftlicher Erfordernisse im Rahmen 
der staatlichen Leitung und Planung eine Änderung von Ver
trägen notwendig, haben die zuständigen Räte der Bezirke 
bzw. Kreise oder wirtschaftsleitenden Organe die vorgese
henen Maßnahmen mit den Tierproduktionsbetrieben und' 
ihren Vertragspartnern abzustimmen und gemeinsam mit 
ihnen Festlegungen zur Abwendung nachteiliger wirtschaft
licher Auswirkungen zu treffen.

§3
Planung und Bilanzierung der Lieferung 
und Abnahme von Zucht- und Nutztieren

(1) Auf der Grundlage der in den Rechtsvorschriften fest
gelegten zentralen Bilanzfunktionen sind in den Bezirken 
die Bilanz- und Binnenhandelsfunktionen für die einzelnen 
Zücht- und Nutztierarten wie folgt wahrzunehmen:

1. durch den VEB Tierzucht:

a) die Bilanzfunktion für Zucht- und Nutztiere bef Rin
dern, Schweinen und Schafen (außer Milch- und Ka
rakulschafe) sowie für deren Sperma;

b) die Binnenhandelsfunktion für Zuchttiere bei Rin
dern, Schweinen, Schafen (außer Milch- und Kara
kulschafe) sowie für deren Sperma und für Nutz
pferde für den Export;

2. durch den VEB Kombinat Fleischwirtschaft und dessen 
zuständigen Kombinatsbetriebe:
a) die Binnenhandelsfunktion für Nutztiere bei Rindern, 

Schweinen und Schafen;
b) die Erarbeitung von Bilanzvorschlägen zum Bedarf 

an Nutztieren und zur Sicherung deren Reproduktion. 
Die Bilanzvorschläge sind dem VEB Tierzucht zu über
geben und nach Abstimmung mit dem Fachorgan des 
Rates des Bezirkes von der WB Tierzucht zu bestä
tigen ;

3. durch den VEB Geflügel Wirtschaft:
die Bilanz- und Binnenhandelsfunktion für Wirtschafts
geflügel; /

4. durch die Betriebe des Volkseigenen Kombinats Indu
strielle Tierproduktion entsprechend der Abstimmung 
mit dem VEB Kombinat Fleischwirtschaft bzw. dem VEB 
Gef lügelwirtschaf t:
a) die Binnenhandelsfunktion bei Nutzrindern und 

N utzsch weinen;
b) die Bilanz- und Binnenhandelsfunktion bei Wirt

schaftsgeflügel ;
5. durch die zuständige volkseigene Pferdezuchtdirektion:

a) die Bilanzfunktion für Zucht- und Nutzpferde sowie 
für Sperma von Hengsten;

b) die Binnenhandelsfunktion für Zuchtpferde, Pferde 
für sportlich-kulturelle Zwecke, für sonstige Nutz
pferde außer Export sowie für Sperma von Heng
sten;

6. durch die WB Saat- und Pflanzgut und deren zustän
digen Betriebe:
die Bilanz- und Binnenhandelsfunktion bei Bienen;

7. durch den VEB Kombinat Aufbereitung tierischer Roh
stoffe und Pelztierproduktion und dessen zuständigen 
Kombinatsbetriebe:
die Bilanz- und Binnenhandelsfunktion für Pelztiere, 
die in Tierproduktionsbetrieben gehalten werden;

8. durch den Verband der Kleingärtner, Siedler und Klein
tierzüchter:
die Bilanz- und Binnenhandelsfunktion für Zuchttiere bei 
Ziegen und Milchschafen, einschließlich für den Export.

(2) Über die durchgeführten Lieferungen und Abnahmen 
von Zucht- und Nutztieren sind die Handelsbetriebe den Be
trieben mit Bilanzfunktionen zu den festgelegten Terminen1 
informationspflichtig.

§4
Vertragsabschluß

(1) Der Vertragsabschluß über die Lieferung und Abnahme 
von Zucht- und Nutztieren oder von Sperma hat auf der 
Grundlage des Planes entweder zwischen dem Tierproduk
tionsbetrieb (als Lieferer) und dem Handelsbetrieb (als Emp
fänger) oder zwischen dem Handelsbetrieb (als Lieferer) und 
dem Tierproduktionsbetrieb (als Empfänger) oder in Form 
der Direktverträge zwischen den Tierproduktionsbetrieben 
untereinander (als Lieferer und Empfänger) zu erfolgen.

(2) Zur Sicherung der planmäßigen Reproduktion der Tier
bestände sind Rahmenverträge abzuschließen, die durch jähr
liche Verträge zu konkretisieren sind.

(3) Über die Lieferung oder Abnahme von Zuchttieren aus 
der individuellen oder an die individuelle Produktion, an 
Tierproduktions- oder Handelsbetriebe sind Verträge abzu
schließen. Die Vorstände bzw. Leitungen der Tierproduk
tionsbetriebe haben diesen Vertragsabschluß mit dem Han
delsbetrieb abzustimmen.

1 Z. Z. gilt die Zweigspezifische Richtlinie vom 1. Januar 1976 zur 
Organisation und Ausarbeitung der Bilanzinformationen für die Ab
rechnung der Material-, Ausrüstungs- und Konsumgüterbilanzen
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